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1 Planun svorhaben und Auf abenstellun

Die Gemeinde Süsel hat die Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
schlössen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung einer gemisch-
ten Baufläche (M) nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309 zu

schaffen. In den Geltungsbereich der 11. Änderung werden außerdem die bestehende Feuer-
wehr auf dem Grundstück An der Bäderstraße 2c sowie der kürzlich genehmigte und errichtete
Bauhof auf dem westlich der Feuerwehr gelegenen Grundstück An der Bäderstraße 2d einbe-

zogen mit Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf. Auf der Grundlage der 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes soll zu einem späteren Zeitpunkt ein Bebauungsplan aufge-
stellt werden.

Die Lage des Plangebietes kann der Anlage 1 (Topographische Übersichtskarte), der Anlage
2 (Luftbild aus Google Earth Pro) und der Anlage 3 (Auszug aus dem Liegenschaftskataster)
entnommen werden. Der Vorentwurf der 11 Änderung des Flächennutzungsplanes mit Stand
vom 30. 04. 2020 ist als Anlage 4 beigefügt. Die Anlage 5 enthält einen Lageplan des Bauhofes

(Auszug aus den Baugenehmigungsunterlagen).

Unser Büro wurde beauftragt, die Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes zu

untersuchen. Ergänzend wird auf die Auswirkungen des innerhalb des Plangebietes befindli-

chen Gewerbebetriebes (Bauunternehmen) sowie der Feuerwehr und des Bauhofes einge-
gangen.

Schalltechnische Untersuchung zur 11 Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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2 All emeine Beurteilun s rundla en

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind. Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-
nung ergeben sich aus dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) [1] mit dem Gebot,
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-

Wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-
gebot nach § 50 BlmSchG1) beurteilt sich die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen
Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und
Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Auswirkungen).

Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [6] gibt Hinweise zur Berücksich-

tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [7] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.

Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-

Ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit
eigenen Immissionsanforderungen angewendet werden. Diese sind in der Bauleitplanung
zwar dem Grunde nach nur mittelbar anwendbar, entfalten im Hinblick auf die spätere Voll-

zugsfähigkeit des Bebauungsplanes aber trotzdem bindende Wirkung. Soweit diese Regel-
werke zur Anwendung kommen, wird in den dazugehörigen Kapiteln darauf eingegangen.

Die gemäß der Aufgabenstellung zu untersuchenden Lärmimmissionen werden durch Schall-
ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfolgt auf
der Grundlage der im Kapitel 1 aufgeführten Unterlagen. Für die Berechnungen kommt das
Programm LIMA, Version 2020, zum Einsatz. Die lärmartenspezifischen Berechnungsparame-
ter und Beurteilungskriterien können den jeweiligen Kapiteln entnommen werden.

1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Schalltechn ische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde SQsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plan ebietes

3. 1 Kriterien für Verkehrslärmbelastungen

Zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen sind in der städtebaulichen Planung folgende

schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 heranzuziehen:

Tabelle 1: Schalltechnische Onentierun swerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1

Tag Nacht
06:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 06:00 Uhr

dB(A) dB(A)

Gewerbegebiete (GE)

Kern-, Misch- und Dorfgebiete (MK, MI, MD)

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Reine Wohngebiete (WR)

65

60

55

50

55

50

45

40

Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-

rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden

Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte

ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-

den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastuhgen zu er-
füllen.

Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen

lassen, können im Rahmen des Abwägungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der
Orientierungswerte als Zielwerte für die städtebauliche Planung angenommen werden. Bei der

Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisie-

rung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-

lärmschutzverordnung (16. BlmSchV) [3] zu nennen. Die 16. BlmSchV gilt für den Neubau

oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-
weise zur Beurteilung von städtebaulichen Planungssituationen an bestehenden Verkehrswe-

gen herangezogen werden. Die in der Tabelle 2 auf der folgenden Seite zusammengefassten

Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV liegen um ̂  4 dB(A) über den Orientierungswerten
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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Tabelle 2: Immissions renzwerte der 16. BlmSchV

Tag Nacht
06:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 06:00 Uhr

dB(A) dB(A)

Gewerbegebiete (GE)

Kern-, Misch- und Dorfgebiete (MK, MI, MD)

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA)

69

64

59

59

54

49

Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BlmSchG stößt häufig an Grenzen,

so dass es ggf. nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Ver-

kehrswegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der spar-

same Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und

legitime Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.

Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete

bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen,

dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen. An erster Stelle von mög-
lichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung von abschirmenden Lärm-

schutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebauliche Belange oder ein

Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der mit ihnen zu erreichenden

Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen des aktiven Schallschutzes
abzusehen.

Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-

men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren

von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-

gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-
wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen vorzuse-

hen.

Die planungsrechtliche Absicherung erfolgt dabei durch Kennzeichnung auf der Grundlage

von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB. Danach sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet wer-

den, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen (wie

Z. B. passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden gegenüber Lärmimmissionen) erforder-
lich sind.

Schalltechnische Untersuchung zur 11 . Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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Dabei kommt es nur auf solche Vorkehrungen an, die über das übliche Maß hinausgehen, da

andernfalls alle Baugebiete gekennzeichnet werden müssten. Es muss sich um "besondere"

Vorkehrungen handeln. Welche baulichen Vorkehrungen erforderlich sind, richtet sich nach

den für die Vollzugsebene maßgebenden Bestimmungen Z. B. des Bauordnungsrechts. Die

äußeren Einwirkungen müssen für Anordnungen bzw. Maßnahmen auf der Vollzugsebene re-

levant sein. Aus diesem Grunde ist die Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

nur dort geboten, wo sich die Rechtspflicht zur Vornahme der baulichen Vorkehrungen aus

anderen Rechtsvorschriften ergibt. Bezüglich passiver Schallschutzmaßnahmen gegenüber
Lärmimmissionen enthält die bauaufsichtlich als Technische Baubestimmung eingeführte

DIN 4109 [8-11] entsprechende Anforderungen. Darauf wird im Kapitel 3. 2 näher eingegan-
gen.

In der 16. BlmSchV und in der Rechtsprechung nehmen die Höchstwerte von 70 dB(A) am

Tag und 60 dB(A) in der Nacht einen besonderen Stellenwert ein zum Schutz vor Gesund-

heitsgefährdungen. Diese Werte werden gemeinhin als Grenzen für planerisches Handeln bei

der Ausweisung von Gebieten, die (auch) dem Wohnen dienen, angesehen.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Susel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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3.2 Passiver Schallschutz

Die ehemals bauaufsichtlich eingeführte Norm D/A/ 4109 ind. Beiblatt 1 (Ausgabe November

1989) [8, 9] zum Schallschutz im Hochbau enthält u.a. die bis Anfang 2020 geltenden bau-
rechtlichen Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor

Außenlärm. Im Jahr 2016 wurde diese Norm zurückgezogen und eine neue Fassung veröf-

fentlicht, die wiederum im Januar 2018 durch die nunmehr geltende Ausgabe DIN 4109-1

"Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen" [10] mit zugehöriger D/A/ 4109-2

"Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen"

[11] ersetzt wurde. Die DIN 4109 vom Januar 2018 (enthalten in der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen für das Land Schleswig-Holstein vom Januar 2020, Seite 61

bis 63) wurde in Schleswig-Holstein per Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume
und Integration vom 05.02.2020 als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt
(Amtsblatt S-H 2020, Nr. 10, S. 322).

Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm besteht ein

wesentlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Fassungen der DIN 4109 darin, dass

in der DIN 4109 (1989) Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in 5 dB

- Stufen in Abhängigkeit der maßgeblichen Außenlärmpegel und der damit verknüpften Lärm-

pegelbereiche definiert werden. Nach DIN 4109 (2018) sind die erforderlichen Schalldämmun-
gen der Außenbauteile nicht mehr in 5 dB-Stufen, sondern für die jeweiligen Außenlärmbelas-
tungen dezibelgenau wie folgt zu berechnen (Auszug aus D/A/ 4109-1:2018-01):

Die Anfcrdeningeu an die gesamten bewerteten Bau-Sclialldänmi-Maße fiw.ges der Aiißenbauteile von
schutzbedürrtigen Räumen ergibt sidi unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
Gleichung (61;

^ w,ges = ^-a - ^Raumart

Dabei ist

^Raumart = 25 dB fiir Bettenräume in Krankeiianstalten und Sanatorien;

^Raumart=30dB

(6)

Ä'Raumart = 35 dB

£a

fürAufenthaltsräume in Wohnungen, Ubernachtuiigsräume in Beherbergungs-
Stätten, Unterrichtsräunie und Alinliches;

für Büroräume uiid Ähnliches;

der Maßgebliche Außenlännpegel nach DIN 4109-2:2018-01,4.5.5,

Mindestens einzuhalten sind nach D/A/ 4109-1:2018-01 R'w.ges = 35 dB für Bettenräume in

Krankenanstalten und Sanatorien sowie R'w.ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,

Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)
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Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, dass die DIN 4109 (1989) die Bemessung der

Schalldämmungen der Außenbauteile ausschließlich auf den Tagzeitraum abstellt (was insbe-

sondere in Fällen, in denen die nächtlichen Lärmimmissionen um deutlich weniger als 10 dB(A)

unter den Tagwerten liegen, in Fachkreisen auch bisher schon als fragwürdig und nicht mehr
den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angesehen wurde), während die DIN 4109

(2018) diesbezüglich zwischen Tag und Nacht differenziert.

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungs-

pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00

- 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung

(größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Letzteres gilt für Räume, die überwiegend zum

Schlafen genutzt werden. Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Beurteilungszeit, die
die höhere Anforderung ergibt. 21

Bei Verkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu bestim-

men, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt

die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt

sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um

3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich neben

dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Lärmeinwirkungen. Im Regelfall

werden dabei die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm [5] plus Zuschlag von

3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt.

Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R'w. ges gilt für die komplette

Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade

kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungs-

einrichtungen, Rollladenkästen) bestehen. Der Nachweis des geforderten gesamten bewerte-

ten Bau-Schalldämm-Maßes erf. R'w.ges ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des

Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der

Flächenanteile der Außenbauteile zu führen.

2) Bei der Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, de-
ren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anforderungen regelmäßig
aus den Außenlärmpegeln, die aus der nächtlichen Lärmbelastung gebildet werden. Für Räume, die bestim-
mungsgemäß nicht für den Nachtschlaf genutzt werden (z. B. Wohnzimmer, Küchen, Büroräume, Praxisräume
und Unterrichtsräume), ergeben sich die Anforderungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der
Lärmbelastung tagsüber gebildet werden.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)

/i i. A^



Seite 10 von 23 Textseiten des Gutachtens Nr. 20-11-1

^

Ingenieurbüro

für Schallschutz ^^

Dipl. -lng. Volker Segler

Bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R'w.ges <. 30 dB werden im Regelfall bereits aus Wärme-

schutzgründen eingehalten. Im Bereich von R'w.ges >30 dB bis R'w.ges 5 35 können sich im Ein-

zelfall erhöhte Anforderungen ergeben (z. B. bei großflächigen Verglasungen). Ab R'w.ges > 35

dB ist grundsätzlich von erhöhten Anforderungen auszugeben.

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter

Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VD/ 2719

[12] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
Wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A)

Schlafräume als Ausgleichsmaßnahme mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-
stattet werden.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An der Bäderstraße und östlich der L 309)



Seite 11 von 23 Textseiten des Gutachtens Nr. 20-11-1
Ingenieurbüro

für Schallschutz ^^

Dipl. -lng. Volker Ziegler

3.3 Berechnungsverfahren

Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenverkehrslärmimmissionen auf die

RLS-90 [13]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhängigkeit von folgen-
den Ausgangswerten:

Tabelle 3: Berechnun s arameter Straßenverkehrslärm nach RLS-90

DTV

Vzul

DstrO

Dstg

Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen
(Mittelwert über alle Tage eines Jahres)

Maßgebende stündliche Verkehrsstärken

Anteil Lkw > 2, 8/3, 5 t3)

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Korrekturwert für Art der Fahrbahnoberfläche nach Tabelle 4 der RLS-90

Korrekturwert für Steigungen und Gefalle > 5 %

Mit diesen Parametern werden zunächst die Emissionspegel Lm, E berechnet, die für einen Ab-

stand von 25 m zur Straßenmitte definiert sind und mit einer Emissionshöhe von 0,5 m als

Basis für die Schallausbreitungsberechnungen dienen. Zur Berechnung der Schallimmissio-

nen einer mehrstreifigen Straße werden den äußeren Fahrstreifen Linienschallquellen zuge-

ordnet mit jeweils 50 % des Verkehrsaufkommens des Straßenquerschnittes bzw. der Emissi-

onspegel. Die Berechnungen erfolgen nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 mit

programminterner Unterteilung der Straßenabschnitte in Abhängigkeit der jeweiligen Abstände
zu den Immissions-Berechnungspunkten.

Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die
Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie Abschirmungen und Reflexio-
nen. Die berechneten Lärmimmissionen gelten bei größeren Entfernungen zur Lärmquelle für

eine Wetterlage, die die Schallausbreitung begünstigt (Mitwind, Temperaturinversion).

3) Nach einer RundverfQgung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 17. 02. 2010
sollen abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,81 Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht
von 3, 51 als Lkw angesetzt werden. Dies gilt insbesondere vordem Hintergrund, dass die Abgrenzung zwischen
2, 8 t und 3, 5 t zwar rechnerische, aber keine relevanten realen Unterschiede der Verkehrslärmimmissionen
nach sich zieht. Die Fahrzeuge, die in den Bereich zwischen 2, 81 und 3, 51 fallen, sind im Regelfall lärmerzeu-
gungsmäßig eher den Pkw als den Lkw zuzurechnen. Dementsprechend beziehen sich die Angaben der
Straßenverkehrs-Landesbehörden zu den im 5-Jahres-Rhythmus durchgeführten bundesweiten Verkehrs-
Zahlungen bereits seit einiger Zeit auf die Lkw-Grenze von 3, 5 t. Auch die Berechnungen gemäß EU-Umge-
bungslärmrichtlinie gehen erst ab 3, 5 t von Lkw aus. Bei der Aktualisierung der RLS-90 wird ebenfalls die
Tonnagegrenze für Lkw auf 3, 5 t angehoben.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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An den Gebäudefassaden liegen die maßgebenden Immissionsorte in Höhe der oberen
Geschossdecke des zu schützenden Raumes. Es werden pauschale Berechnungshöhen von

2,8 m pro Geschoss angesetzt. In den ebenerdigen Außenwohnbereichen (Terrassen, Gärten)
ist der Mittelpunkt der jeweiligen Fläche mit einer Immissionshöhe von 2,0 m maßgebend. Die
Berechnungen erfolgen flächendeckend mit einem Raster von2 m x2 m.

Die Beurteilungspegel sind grundsätzlich ab X, 1 dB(A) auf den nächsten ganzen Wert X+1
dB(A) aufzurunden. Im Gegensatz zu den Beurteilungsregelwerken, die für Lärmimmissionen
durch Gewerbe-, Sport- und Freizeitanlagen gelten, ist bei Verkehrslärmberechnungen nachts
nicht die ungünstigste Stunde, sondern der gesamte 8-stündige Beurteilungszeitraum maßge-
bend (außerdem werden weder tags noch nachts Geräuschspitzen gesondert beurteilt).

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
Baufläche und Fläche für den Gemeinbedarf nördlich der B 76, südlich An d6r Bäderstraße und östlich der L 309)
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3.4 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen

In der Verkehrsmengenkarte 2015 des Landes Schleswig-Holstein4 ' werden für die B 76 und

die L 309 im Bereich der Ortschaft Süsel folgende DTV-Werte und Anteile des (auf 24 Stunden

bezogenen) Lkw-Aufkommens angegeben:

33

L 3
692
4

L 3'
475C
283 /

B 76
011

H^
8

03

B 432
9463 B4

Detaillierte Angaben zu den maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken und den Lkw-Anteilen
sind in der Tabelle 4 auf Seite 14 angegeben.

Für die Anschtussstelle der B 76 in Richtung Eutin (Rampe zwischen B 76 und An der Bäder-

Straße am westlichen Rand des Plangebietes) und An der Bäderstraße liegen keine Verkehrs-

zählergebnisse vor. In abschätzender Weise wird auf der Grundlage der Verkehrsdaten für die

B 76 und die L 309 für die Rampe von DT^ = 4. 000 Kfz/24h sowie für An der Bäderstraße

östlich der Rampe von DTV = 2.000 Kfe/24h ausgegangen (jeweils mit angenommenen Lkw-

Anteilen von 5 % am Tag und 7 % in der Nacht). Diese Verkehrszahlen können bei einer

Verfeinerung der Berechnungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des nachfolgenden

Bebauungsplanes durch Zahlungen konkretisiert werden.

4) Herausgegeben vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV SH).

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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In der folgenden Tabelle sind die Verkehrsparameter und die nach RLS-90 berechneten Emis-
sionspegel zusammengefasst:

Tabelle 4 Verkehrs arameter und Emissions e el nach RLS-90 für das Zähl'ahr 2015

DTV Miag6' MNacht5) PTag6) PNacht6) Vzul7) DstrO81 Lm. E.Tag Lm, E, Nacht
km/h dB(A) dB(A) dB(A)Kfz/24h Kfz/h Kfz/h %

99 3,7
B 76

südöstlich 10. 112 582
L 309

B 76
nordwestlich 15. 233 895

L 309

L 309
nordöstlich 6. 922 408

B 76

L 309
südwestlichh 4. 756 282

B 76

Rampe B76
Richtung 4.000 240

Eutin

115 4,4

Ander

Bäderstraße
12.000 120

48

30

44

22

6,1

5,0

5,0

%

4,7

6,8

6,8

6, 2 7,4

7,0

7,0

100
80

100
80

70
70

70
70

50
50

50
50

66, 0 58,6

0 68, 1 59,8

0 62, 7 53,7

0 61, 2 51,8

57, 7 51,2

54, 7 48,2

Verkehrslärmberechnungen sind in der Bauleitplanung auf das zukünftig zu erwartende Ver-

kehrsaufkommen mit einem Prognosehorizont von mindestens 10 Jahren abzustellen. Dies-

bezüglich wird allen Straßenabschnitten ein Sicherheitszuschlag von 1 dB(A) hinzugerechnet
(dies entspricht einer Verkehrszunahme von 25 % bei gleichbleibenden Lkw-Anteilen).

5) Gemäß den Angaben des Verkehrsmonitorings 2015 (B 76, L 309) bzw. ermittelt mit den Umrechnungsfaktoren
der RLS-90 für Bundesstraßen (Rampe) bzw. für Gemeindestraßen (An der Bäderstraße).

6) Gemäß den Angaben des Verkehrsmonitorings 2015 (B 76, L 309) bzw. geschätzt (Rampe, An der Bäder-
Straße).

7) Gemäß örtlicher Ausschilderung bzw. gemäß Straßenverkehrs-Ordnung [4], der obere Wert gilt für Pkw und der
untere Wert für Lkw.

8) An allen Straßenabschnitten wird gemäß Inaugenscheinnahme von Asphalt o.a. mit Dsiro = 0 dB(A) ausgegan-
gen. Der Fahrbahnbelag der B 76 befindet sich in relativ schlechtem Zustand. Bei einer Sanierung wird voraus-
sichtlich gemäß dem Stand der Larmminderungstechnik Asphaltbeton 0/11 o.a. mit Dsro = -2 dB(A) verbaut.
Dies kann ggf. bei konkretisierenden Berechnungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des nachfolgenden
Bebauungsplanes berücksichtigt werden.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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3.5 Geländemodell

Der Teil des Plangebietes, der als gemischte Baufläche ausgewiesen werden soll, liegt in einer

Senke mit abfallenden Böschungen entlang An der Bäderstraße und Rampe sowie am westli-

chen Rand der Fläche für den Gemeinbedarf. Vermessungen der Gelände- und Böschungs-

höhen liegen nicht vor. Auf der Grundlage der im Top25 V3 Viewer der digitalen topographi-

sehen Karte Schleswig-Holstein enthaltenen Getändeschnitte werden vereinfachend folgende

hlöhen in das Berechnungsmodell eingegeben:

An der Bäderstraße:

B 76:

Wall/Böschung an der B 76:

Aus-/Einfahrtrampe B 76:

Gemischte Baufläche (M):

Fläche östlich M:

34 m ÜNN

26 m üNN

28 m üNN9'
26 m üNN im Süden, 34 m üNN im Norden10'

26 m üNN im Mittel

30 m üNN im Süden, 34 m üNN im Norden

Das Geländemodell kann bei einer Verfeinerung der Berechnungen im Zusammenhang mit

der Aufstellung des nachfolgenden Bebauungsplanes auf der Grundlage eines Vermessungs-

planes, der das gesamte Areal zwischen B 76 im Süden, An der Bäderstraße im Norden,

Aus-/Einfahrtrampe der B 76 im Westen und Wasserwerk im Osten umfasst, konkretisiert

werden.

9) Am nördlichen Rand der Ausfahrtspur an der B 76 zur Rampe befindet sich eine Böschung bzw. ein Wall mit
einer Höhe gemäß Inaugenscheinnahme von 2 - 3 m. Auf der sicheren Seite liegend wird vom unteren Wert
dieser Spanne ausgegangen.

10) Die Steigung beträgt 5 5 %. Nach RLS-90 sind keine Steigungszuschläge hinzuzurechnen.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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3.6 Ergebnisse der Verkehrslärm berechnungen und Schallschutzmaßnahmen

Die Straßenverkehrslärmberechnungen erfolgen im Sinne der Angebotsplanung ohne

Gebäude innerhalb des Plangebietes. Die flächendeckenden Ergebnisse sind für die Immissi-

onshöhen 2,0 m (ebenerdige Außenwohnbereiche) und 5,6 m (Ober-/Dachgeschoss) als An-

lagen 6 - 8 beigefügt.

In den Lärmkarten sind die Beurteilungspegel farbig mit Stufen von 5 dB(A) ind. grauer 1 dB(A)

- Isophonenlinien dargestellt. Die Isophonen der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN

18005-1 für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht sind durch weiße

Linien hervorgehoben.

In der Immissionshöhe von 2,0 m für ebenerdige Außenwohnbereiche wird der Orientierungs-

wert tags von 60 dB(A) nur in Randbereichen überschritten und im überwiegenden Teil des

Plangebietes eingehalten.

In der Immissionshöhe von 5,6 m für das 1. Obergeschoss weisen die Berechnungen Über-

schreitungen der Orientierungswerte im Südwesten und Westen der gemischten Baufläche

um bis zu 5 dB(A) am Tag und 8 dB(A) in der Nacht nach. Primär ursächlich sind die von der

B 76 und der Aus-/Einfahrtrampe der B 76 ausgehenden Verkehrslärmimmissionen. Die in den

Lärmkarten dargestellten Überschreitungen südlich An der Baderstraße sind aufgrund der dor-
tigen in das Plangebiet hineinreichenden (nicht bebaubaren) Böschungen nicht relevant. In

weiten Bereichen des Plangebietes wird der Orientierungswert tags eingehalten, in der Nacht

wird der Orientierungswert in der nordöstlichen Hälfte der gemischten Baufläche eingehalten.

Als Schatlschutzmaßnahmen kommen Gebietsgliederungen, die Errichtung von Lärmschutz-

wällen/-wänden an der B 76 und an der Aus-/Einfahrtrampe sowie passive Schallschutzmaß-

nahmen gemäß den Ausführungen im Kapitel 3. 2 in Betracht. Grundsätzlich ist die Verkehrs-

lärmschutzproblematik an diesem Standort für eine gemischte Baufläche beherrschbar.

Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes bietet allerdings aufgrund des relativ groben
Rahmens dieser vorbereitenden Bauleitplanung nicht die Möglichkeiten, detaillierte Festset-

zungen zum Schallschutz zu treffen. Der als Anlage 4 beigefügte Vorentwurf enthält eine

zeichnerische Festsetzung zu Lärmschutzvorkehrungen am südlichen Rand der gemischten

Baufläche. Sofern damit eine abschirmende Lärmschutzanlage wie Z. B. ein Erdwall vorbereitet

werden soll, stellt sich aus fachlicher Sicht die Frage, ob diese von der B 76 weit abgerückte

Lage zielführend ist.

Schalltechnische Untersuchung zur 11 Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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Im Rahmen der weiteren Planung sollte vielmehr zur Optimierung des Schallschutzes ange-

strebt werden, bei Errichtung eines Lärmschutzwalles oder einer Lärmschutzwand diese so

dicht wie möglich an der B 76 zu platzieren. Dies gilt ebenfalls für eine eventuelle Verlängerung

entlang der Aus-/Einfahrtrampe (hier macht schalltechnisch eine Lärmschutzanläge nur dann
Sinn, wenn sie in Form einer Wand am Rand der Fahrbahn oben auf der Böschung errichtet
wird).

Die Schallschutzmaßnahmen sollten im Rahmen der Aufstellung des nachfolgenden Bebau-

ungsplanes näher untersucht und spezifiziert werden. Dabei sollten dann auch die Verkehrs-

zahlen der Aus-/Einfahrtrampe und der Bäderstraße durch explizite Zahlungen sowie die Fahr-

bahnbeschaffenheit der B 76 mit eventuellem Abschlag von Dsro = -2 dB(A) für einen lärm-

mindernden Belag bei einer etwaigen anstehenden Sanierung konkretisiert werden.115 Weiter-

hin sollten die Geländehöhen auf dem gesamten Areal zwischen B 76 im Süden, An der

Bäderstraße im Norden, Aus-/Einfahrtrampe der B 76 im Westen und Wasserwerk im Osten

einschließlich des Erdwalles bzw. der Böschung an der Nordseite der Ausfahrtspur der B 76

durch Vermessungen ermittelt werden.

1) In diesem Fall würden sich die von der B 76 ausgehenden Verkehrslärmimmissionen gegenüber den Darstel-
lungen in den als Anlagen 6 - 8 beigefügten Lärmkarten mit Dsiro = 0 dB(A) um 2 dB(A) reduzieren.

Schalltechnische Untersuchung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Süsel (Gemischte
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4 Auswirkun en des Bauunternehmens der Feuerwehr und des Bauhofes

Im nördlichen Bereich des Geltungsbereichs der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes
befindet sich innerhalb der gemischten Baufläche ein Bauunternehmen. Im Rahmen der Auf-
Stellung des nachfolgenden Bebauungsplanes sollte bei Beibehaltung dieser gewerblichen
Nutzung die Mischgebietsverträglichkeit bzw. die eventuelle Notwendigkeit von einzuhalten-
den Abständen innerhalb der gemischten Baufläche zu Baugrenzen für schutzbedürftige Be-

bauungen näher untersucht werden. Der Ausweisung einer gemischten Baufläche steht ein
Bauunternehmen nach Einschätzung und Erfahrungen des Unterzeichners nicht grundsätzlich

entgegen.

Nordwestlich der gemischten Baufläche befindet sich die Feuerwehr und die kürzlich geneh-
migte und errichtete Halte des Bauhofes innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf im Gel-
tungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes. Abstandsbedingt ist auf der sich
im Osten anschließenden gemischten Baufläche nicht mit grundsätzlichen Lärmimmissions-
konflikten zu rechnen. Bei Bedarf können im Rahmen der nachfolgenden Planungen nähere

Untersuchungen vorgenommen werden (insbesondere zu einzuhaltenden Abständen zu Bau-
grenzen für schutzbedürftige Bebauungen).
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Zusammenfassun

Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plan ebietes

Die Berechnungen der von der B 76 und der L 309 ausgehenden Verkehrslärmimmissionen

erfolgen auf der Grundlage der letztmaligen Verkehrserhebungen im Jahr 2015 zuzüglich

20 % bzw. 1 dB(A) für zwischenzeitliche bzw. zukünftige Verkehrszunahmen. Für die An-

schlussstelle der B 76 in Richtung Eutin (Rampe zwischen B 76 und An der Bäderstraße am

westlichen Rand des Plangebietes) und An der Bäderstraße liegen keine Verkehrszählergeb-

nisse vor, hier werden auf der Grundlage der Verkehrsdaten für die B 76 und die L 309 Ab-

Schätzungen vorgenommen. Die flächendeckenden Ergebnisse sind für die Immissionshöhen

2,0 m (ebenerdige Außenwohnbereiche) und 5,6 m (Ober-/Dachgeschoss) als Anlagen 6 - 8

beigefügt.

In der Immissionshöhe von 2,0 m für ebenerdige Außenwohnbereiche wird der Orientiemngs-

wert tags von 60 dB(A) nur in Randbereichen überschritten und im überwiegenden Teil des
Plangebietes eingehalten.

In der Immissionshöhe von 5,6 m für das 1. Obergeschoss weisen die Berechnungen Über-

schreitungen der Orientierungswerte im Südwesten und Westen der gemischten Baufläche
um bis zu 5 dB(A) am Tag und 8 dB(A) in der Nacht nach. Primär ursächlich sind die von der

B 76 und der Aus-/Einfahrtrampe der B 76 ausgehenden Verkehrslärmimmissionen. Die in den

Lärmkarten dargestellten Überschreitungen südlich An der Bäderstraße sind aufgrund der dor-

tigen in das Plangebiet hineinreichenden (nicht bebaubaren) Böschungen nicht relevant. In

weiten Bereichen des Plangebietes wird der Orientierungswert tags eingehalten, in der Nacht

wird der Orientierungswert in der nordöstlichen Hälfte der gemischten Baufläche eingehalten.

Als Schallschutzmaßnahmen kommen Gebietsgliederungen, die Errichtung von Lärmschutz-

wällen/-wänden an der B 76 und an der Aus-/Einfahrtrampe sowie passive Schallschutzmaß-

nahmen an schutzbedürftigen Gebäuden gemäß den Ausführungen im Kapitel 3.2 in Betracht.
Grundsätzlich ist die Verkehrslärmschutzproblematik an diesem Standort für eine gemischte
Baufläche beherrschbar.

Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes bietet allerdings aufgrund des relativ groben
Rahmens dieser vorbereitenden Bauleitplanung nicht die Möglichkeiten, detaillierte Festset-

zungen zum Schallschutz zu treffen. Der als Anlage 4 beigefügte Vorentwurf enthält eine

zeichnerische Festsetzung zu Lärmschutzvorkehrungen am südlichen Rand der gemischten

Baufläche. Sofern damit eine abschirmende Lärmschutzanlage wie Z. B. ein Erdwall vorbereitet

werden soll, stellt sich aus fachlicher Sicht die Frage, ob diese von der B 76 weit abgerückte

Lage zielführend ist.
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Im Rahmen der weiteren Planung sollte vielmehr zur Optimierung des Schallschutzes ange-

strebt werden, bei Errichtung eines Lärmschutzwalles oder einer Lärmschutzwand diese so

dicht wie möglich an der B 76 zu platzieren. Dies gilt ebenfalls für eine eventuelle Verlängerung

entlang der Aus-/Einfahrtrampe (hier macht schalltechnisch eine Lärmschutzanlage nur dann
Sinn, wenn sie in Form einer Wand am Rand der Fahrbahn oben auf der Böschung errichtet

wird).

Die Schallschutzmaßnahmen sollten im Rahmen der Aufstellung des nachfolgenden Bebau-

ungsplanes näher untersucht und spezifiziert werden. Dabei sollten dann auch die Verkehrs-
zahlen derAus-/Einfahrtrampe und der Bäderstraße durch explizite Zahlungen sowie die Fahr-
bahnbeschaffenheitder B 76 mit eventuellem Abschlag von Dsro = -2 dB(A) für einen lärm-

mindernden Belag bei einer etwaigen anstehenden Sanierung konkretisiert werden. Weiterhin

sollten die Geländehöhen auf dem gesamten Areal zwischen B 76 im Süden, An der Bäder-

Straße im Norden, Aus-/Einfahrtrampe der B 76 im Westen und Wasserwerk im Osten ein-

schließlich des Erdwalles bzw. der Böschung an der Nordseite derAusfahrtspur der B 76 durch

Vermessungen ermittelt werden.

Auswirkun en des Bauuntemehmens der Feuerwehr und des Bauhofes

Das Bauuntemehmen, die Feuerwehr und der Bauhof im Geltungsbereich der 11 Änderung
des Flächennutzungsplanes stehen der Ausweisung einer gemischten Baufläche nach Ein-

Schätzung und Erfahrungen des Unterzeichners nicht grundsätzlich entgegen. Bei Bedarf kön-

nen im Rahmen der nachfolgenden Planungen nähere Untersuchungen vorgenommen

werden (insbesondere zu einzuhaltenden Abständen zu Baugrenzen für schutzbedürftige Be-

bauungen).

Ingenieurbü ur Schallschutz

Dipl.-lng. Volker Ziegler

Mölln, 05. 11.2020

Dieses Gutachten enthält 23 Textseiten und 8 Blatt Anlagen.
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Anlage 1 zum Gutachten Nr 20-11-1

Ingenieurüüro

füi Schallschutz

Dipl. -Ing VolKer Segler
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Plangebietes

ANLAGE 2

Gutachten 20-11-1

Plotdalei: planl-luft
M1: 2500

0 45 42 /8362 47
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Beurteil un g speg et

<= 35 dB(A)

> 35 - 40 dB(A)
^. 40-45 dB(A)
> 45 - 50 dB(A)
> 50 - 55 dB(A)
> 55 - 60 dB(A)
> 60 - 65 dB(A)

> G5 - 70 dB(A)
> 70 - 75 dB(A)

> 75 dB(A)

Isolinien 1 dB

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
In 2, 0 m Hflhe (AWB)
Tag 06:00 - 22:00 Uhr

-fr
<J

ANLAGE 6

Gutachten 20-11-1

Ploldatei: r1-awb-1

M 1: 1500

11. Änderung des Ftächennutz-
unasolanes der Gemeinde Süsel

Düvelskamp

Berechnung mit DTV(2015)
.r 20 % bzw. 1 dB(A)

Weiße Linie: ORW 60 dB(A)
fürMi8chgBbietB(MI)

Auftraggeber
Verwaltungsgem. Eutin-Süsel
Am Markt 1
23701 Eutin

Ing. -Büro für Schallschutz
GrambekerWeg 146 .
23879 Mölln

Tel. : 0 45 42/83 62 47
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Beurteilungspegel

<= 35 dS(A)

> 35 - 40 dB(A)
> 40 - 45 dB(A)

> 45 - 50 dB(A)
> 50 - 55 dB(A)
> 55 - 60 dB(A)
> 60 - 66 d8(A)
> 65 - 70 dB(A)
> 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A)

Isolinien 1 dB

Lärmkarte Straßenverkehr

Berechnung nach RLS-90
in5, 6mHöhe(1. 0G)
Tag 06:00 - 22:00 Uhr

^
ANLAGE 7

Gulachlen 20-11-1

Plotdatai: r1-og1-t

MI: 1500

11. Änderung des Flächennutz-
ungsplanes der Gemeinde Süsel

Berechnung mit DTV(2015)
<. 20 % bzw. 1 dB(A)

Weiße Unle: ORW 60 dB(A)
fOrMischgebiete(MI)

Auftraggeber

Verwaltungsgem. Eutin-Süsel
Am Markt 1

23701 Eutln

Ing.-Büro für Schallschutz

GrambekerWeg 146
23879 MBIIn
Tel. : 0 45 42 / 83 62 47
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Beurteilungspegel

'-= 35 dB(A)
35 - 40 dB(A>
40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
SO - 65 dB(A)

65 - 70 dB(A)

70 - 75 dB(A)

75 dB(A)

Isolinisn 1 dB

0

Lärmkarte Straßenverkehr

Berechnung nach RLS-90

in 5, 6 m Höhe (1 .00)
Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

^
ANLAGE 8

Gutachten 20-11-1

PIotdal»i:r1-og1-n
M1: 1500

11. Änderung des Flächennutz-
ungsplanes der Gemeinde Süsel

Düvelskamp
Berechnung mit DTy{2015)
<. 20 % bzw. 1 dB(A)

Weiße Linie: ORW 50 dB(A)
für Mlachgebiete (MI)

Auftraggeber:
Verwaltungsgem. Eutin-Süset
Am Markt 1

23701 Eutin

Ing. -Büro fQr Schallschutz

GrambekerWeg 146
23879 Mälln
Tel. : 0 45 42 / 83 62 47
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